
BUNDES-VERFASSUNGSGESETZ (B-VG) 

 

BGBl. 1/1930 (Wiederverlautbarung), vielfach novelliert, zuletzt BGBl. I 60/2011 

 

 

Erstes Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen. Europäische Union 

 

... 

 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden An-

gelegenheiten: 

 

1. Bundesverfassung, insbesondere Wahlen zum Nationalrat, Volksabstimmungen auf 

 Grund der Bundesverfassung; Verfassungsgerichtsbarkeit; Verwaltungsgerichtsbar-

 keit; 

 

... 

 

Drittes Hauptstück 

Vollziehung des Bundes 

 

... 

 

B. Gerichtsbarkeit 

 

Artikel 89.1 (1)Die Prüfung der Gültigkeit gehörig kundgemachter Verordnungen, Kund-

machungen über die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), Gesetze 

und Staatsverträge steht, soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist, 

den Gerichten nicht zu. 

 

(2) Hat ein Gericht gegen die Anwendung einer Verordnung aus dem Grund der Ge-

setzwidrigkeit Bedenken, so hat es den Antrag auf Aufhebung dieser Verordnung beim 

                     
1 Diese Bestimmung gilt sinngemäß auch für die unabhängigen Verwaltungssenate in den 
Ländern (Art. 129a Abs. 3 B-VG), für den Asylgerichtshof (Art. 129e Abs. 3 B-VG), für den 
Verwaltungsgerichtshof (Art. 135 Abs. 4 B-VG) und das Bundesvergabeamt (§ 291 Abs. 3 
Bundesvergabegesetz 2006, BGBl. I 17/2006). 
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Verfassungsgerichtshof zu stellen. Hat der Oberste Gerichtshof oder ein zur Entschei-

dung in zweiter Instanz zuständiges Gericht gegen die Anwendung eines Gesetzes aus 

dem Grund der Verfassungswidrigkeit Bedenken, so hat es den Antrag auf Aufhebung 

dieses Gesetzes beim Verfassungsgerichtshof zu stellen. 

 

(3) Ist die vom Gericht anzuwendende Rechtsvorschrift bereits außer Kraft getreten, so 

hat der Antrag des Gerichtes an den Verfassungsgerichtshof die Entscheidung zu be-

gehren, dass die Rechtsvorschrift gesetzwidrig oder verfassungswidrig war. 

 

(4) Für Kundmachungen über die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages) 

gelten Abs. 2 erster Satz und Abs. 3, für Staatsverträge – nach Maßgabe des Art. 140a – 

die Abs. 2 und 3 sinngemäß. 

 

(5) Durch Bundesgesetz ist zu bestimmen, welche Wirkungen ein Antrag gemäß Abs. 2, 

Abs. 3 oder Abs. 4 für das beim Gericht anhängige Verfahren hat. 

 

... 

 

Fünftes Hauptstück 

Selbstverwaltung 

 

A. Gemeinden 

 

... 

 

Artikel 119a. ... 

 

... 

 

(9) Die Gemeinde hat im aufsichtsbehördlichen Verfahren Parteistellung; sie ist berech-

tigt, gegen die Aufsichtsbehörde vor dem Verwaltungsgerichtshof (Art. 131 und 132) und 

vor dem Verfassungsgerichtshof (Art. 144) Beschwerde zu führen. 

 

(10) Die Bestimmungen dieses Artikels sind auf die Aufsicht über Gemeindeverbände, 

soweit diese Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde besorgen, 

entsprechend anzuwenden. 

 



- 3 - 

Sechstes Hauptstück 

Rechnungs- und Gebarungskontrolle 

 

... 

 

Artikel 126a. Entstehen zwischen dem Rechnungshof und einem Rechtsträger (Art. 121 

Abs. 12) Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der gesetzlichen Bestimmun-

gen, die die Zuständigkeit des Rechnungshofes regeln, so entscheidet auf Antrag der 

Bundesregierung oder einer Landesregierung oder des Rechnungshofes der Verfas-

sungsgerichtshof. Alle Rechtsträger sind verpflichtet, entsprechend der Rechtsanschau-

ung des Verfassungsgerichtshofes eine Überprüfung durch den Rechnungshof zu er-

möglichen. 

 

... 

 

Artikel 127c. Ist in einem Land ein Landesrechnungshof eingerichtet, können durch 

Landesverfassungsgesetz folgende Regelungen getroffen werden: 

 

1. eine dem Art. 126a erster Satz entsprechende Bestimmung mit der Maßgabe, dass 

Art. 126a zweiter Satz auch in diesem Fall gilt; 

 

2. dem Art. 127a Abs. 1 bis 6 entsprechende Bestimmungen betreffend Gemeinden mit 

weniger als 10 000 Einwohnern; 

 

3. dem Art. 127a Abs. 7 und 8 entsprechende Bestimmungen betreffend Gemeinden mit 

mindestens 10 000 Einwohnern; 

 

4. dem Art. 127a Abs. 9 entsprechende Bestimmungen betreffend die 

Gemeindeverbände, wobei für die sinngemäße Anwendung des Art. 127a Abs. 1 bis 6 

eine Gesamtzahl der Einwohner der verbandsangehörigen Gemeinden von weniger als 

10 000 und für die sinngemäße Anwendung des Art. 127a Abs. 7 und 8 eine 

Gesamtzahl der Einwohner der verbandsangehörigen Gemeinden von mindestens 

10 000 maßgeblich ist. 

                     
2 Dort sind genannt: Bund, Länder, Gemeindeverbände, Gemeinden und andere durch 
Gesetz bestimmte Rechtsträger. 
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... 

 

Siebentes Hauptstück 

Garantien der Verfassung und Verwaltung 

 

... 

 

D. Verfassungsgerichtshof 

 

Artikel 137. Der Verfassungsgerichtshof erkennt über vermögensrechtliche Ansprüche 

gegen den Bund, die Länder, die Gemeinden und die Gemeindeverbände, die weder im 

ordentlichen Rechtsweg auszutragen noch durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde 

zu erledigen sind. 

 

Artikel 138. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Kompetenzkonflikte 

 

1. zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden; 

2. zwischen ordentlichen Gerichten und dem Asylgerichtshof oder dem 

 Verwaltungsgerichtshof, zwischen dem Asylgerichtshof und dem  

 Verwaltungsgerichtshof sowie zwischen dem Verfassungsgerichtshof selbst und  

 allen anderen Gerichten; 

3. zwischen dem Bund und einem Land oder zwischen den Ländern untereinander. 

 

(2) Der Verfassungsgerichtshof stellt weiters auf Antrag der Bundesregierung oder einer 

Landesregierung fest, ob ein Akt der Gesetzgebung oder Vollziehung in die Zuständig-

keit des Bundes oder der Länder fällt. 

 

Artikel 138a. (1) Auf Antrag der Bundesregierung oder einer beteiligten Landesregie-

rung stellt der Verfassungsgerichtshof fest, ob eine Vereinbarung im Sinne des Art. 15a 

Abs. 1 vorliegt und ob von einem Land oder dem Bund die aus einer solchen Verein-

barung folgenden Verpflichtungen, soweit es sich nicht um vermögensrechtliche An-

sprüche handelt, erfüllt worden sind. 

 

(2) Wenn es in einer Vereinbarung im Sinne des Art. 15a Abs. 2 vorgesehen ist, stellt 

der Verfassungsgerichtshof ferner auf Antrag einer beteiligten Landesregierung fest, ob 

eine solche Vereinbarung vorliegt und ob die aus einer solchen Vereinbarung folgenden 
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Verpflichtungen, soweit es sich nicht um vermögensrechtliche Ansprüche handelt, erfüllt 

worden sind. 

 

Artikel 139. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Gesetzwidrigkeit von Verord-

nungen einer Bundes- oder Landesbehörde auf Antrag eines Gerichtes, eines unab-

hängigen Verwaltungssenates oder des Bundesvergabeamtes, sofern aber der Ver-

fassungsgerichtshof eine solche Verordnung in einer anhängigen Rechtssache anzu-

wenden hätte, von Amts wegen. Er erkennt über Gesetzwidrigkeit von Verordnungen 

einer Landesbehörde auch auf Antrag der Bundesregierung und über Gesetzwidrigkeit 

von Verordnungen einer Bundesbehörde auch auf Antrag einer Landesregierung und 

über Gesetzwidrigkeit von Verordnungen einer Gemeindeaufsichtsbehörde nach 

Art. 119a Abs. 6 auch auf Antrag der betreffenden Gemeinde. Er erkennt ferner über die 

Gesetzwidrigkeit von Verordnungen auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch 

diese Gesetzwidrigkeit in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, sofern die Ver-

ordnung ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines 

Bescheides für diese Person wirksam geworden ist; für solche Anträge gilt Art. 89 

Abs. 3 sinngemäß. 

 

(2) Wird in einer beim Verfassungsgerichtshof anhängigen Rechtssache, in der der Ver-

fassungsgerichtshof eine Verordnung anzuwenden hat, die Partei klaglos gestellt, so ist 

ein bereits eingeleitetes Verfahren zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Verordnung 

dennoch fortzusetzen. 

 

(3) Der Verfassungsgerichtshof darf eine Verordnung nur insoweit als gesetzwidrig auf-

heben, als ihre Aufhebung ausdrücklich beantragt wurde oder als sie der Verfassungs-

gerichtshof in der bei ihm anhängigen Rechtssache anzuwenden hätte. Gelangt der Ver-

fassungsgerichtshof jedoch zur Auffassung, dass die ganze Verordnung 

 

a) der gesetzlichen Grundlage entbehrt, 

b) von einer unzuständigen Behörde erlassen wurde oder 

c) in gesetzwidriger Weise kundgemacht wurde, 

 

so hat er die ganze Verordnung als gesetzwidrig aufzuheben. Dies gilt nicht, wenn die 

Aufhebung der ganzen Verordnung offensichtlich den rechtlichen Interessen der Partei 

zuwiderläuft, die einen Antrag gemäß dem letzten Satz des Abs. 1 gestellt hat oder 

deren Rechtssache Anlass für die Einleitung eines amtswegigen Verordnungsprüfungs-

verfahrens gegeben hat. 
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(4) Ist die Verordnung im Zeitpunkt der Fällung des Erkenntnisses des Verfassungs-

gerichtshofes bereits außer Kraft getreten und wurde das Verfahren von Amts wegen 

eingeleitet oder der Antrag von einem Gericht, von einem unabhängigen Verwaltungs-

senat, vom Bundesvergabeamt oder von einer Person gestellt, die unmittelbar durch die 

Gesetzwidrigkeit der Verordnung in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, so hat der 

Verfassungsgerichtshof auszusprechen, ob die Verordnung gesetzwidrig war. Abs. 3 gilt 

sinngemäß. 

 

(5) Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, mit dem eine Verordnung als gesetz-

widrig aufgehoben wird, verpflichtet die zuständige oberste Behörde des Bundes oder 

des Landes zur unverzüglichen Kundmachung der Aufhebung. Dies gilt sinngemäß für 

den Fall eines Ausspruches gemäß Abs. 4. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des Tages der 

Kundmachung in Kraft, wenn nicht der Verfassungsgerichtshof für das Außerkrafttreten 

eine Frist bestimmt, die sechs Monate, wenn aber gesetzliche Vorkehrungen erforderlich 

sind, 18 Monate nicht überschreiten darf. 

 

(6) Ist eine Verordnung wegen Gesetzwidrigkeit aufgehoben worden oder hat der Ver-

fassungsgerichtshof gemäß Abs. 4 ausgesprochen, dass eine Verordnung gesetzwidrig 

war, so sind alle Gerichte und Verwaltungsbehörden an den Spruch des Verfassungs-

gerichtshofes gebunden. Auf die vor der Aufhebung verwirklichten Tatbestände mit Aus-

nahme des Anlassfalles ist jedoch die Verordnung weiterhin anzuwenden, sofern der 

Verfassungsgerichtshof nicht in seinem aufhebenden Erkenntnis anderes ausspricht. 

Hat der Verfassungsgerichtshof in seinem aufhebenden Erkenntnis eine Frist gemäß 

Abs. 5 gesetzt, so ist die Verordnung auf alle bis zum Ablauf dieser Frist verwirklichten 

Tatbestände mit Ausnahme des Anlassfalles anzuwenden. 

 

Artikel 139a. Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Gesetzwidrigkeit von Kund-

machungen über die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages) auf Antrag 

eines Gerichtes, eines unabhängigen Verwaltungssenates oder des Bundesvergabe-

amtes, sofern aber der Verfassungsgerichtshof eine solche Kundmachung in einer an-

hängigen Rechtssache anzuwenden hätte, von Amts wegen. Er erkennt über Gesetz-

widrigkeit solcher Kundmachungen eines Landes auch auf Antrag der Bundesregierung 

und über Gesetzwidrigkeit solcher Kundmachungen des Bundes auch auf Antrag einer 

Landesregierung. Er erkennt ferner über Gesetzwidrigkeit solcher Kundmachungen 

auch auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch diese Gesetzwidrigkeit in ihren 

Rechten verletzt zu sein behauptet, sofern die Kundmachung ohne Fällung einer 
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gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für diese Person 

wirksam geworden ist. Art. 139 Abs. 2 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden. 

 

Artikel 140. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Verfassungswidrigkeit eines 

Bundes- oder Landesgesetzes auf Antrag des Obersten Gerichtshofes oder eines zur 

Entscheidung in zweiter Instanz zuständigen Gerichtes, eines unabhängigen Verwal-

tungssenates, des Asylgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes oder des Bundes-

vergabeamtes, sofern er aber ein solches Gesetz in einer anhängigen Rechtssache 

anzuwenden hätte, von Amts wegen. Er erkennt über Verfassungswidrigkeit von 

Landesgesetzen auch auf Antrag der Bundesregierung und über Verfassungswidrigkeit 

von Bundesgesetzen auch auf Antrag einer Landesregierung, eines Drittels der Mit-

glieder des Nationalrates oder eines Drittels der Mitglieder des Bundesrates. Durch 

Landesverfassungsgesetz kann bestimmt werden, dass ein solches Antragsrecht 

hinsichtlich der Verfassungswidrigkeit von Landesgesetzen auch einem Drittel der 

Mitglieder des Landtages zusteht. Der Verfassungsgerichtshof erkennt ferner über 

Verfassungswidrigkeit von Gesetzen auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch 

diese Verfassungswidrigkeit in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, sofern das 

Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines 

Bescheides für diese Person wirksam geworden ist; für solche Anträge gilt Art. 89 Abs. 3 

sinngemäß. 

 

(2) Wird in einer beim Verfassungsgerichtshof anhängigen Rechtssache, in der der 

Verfassungsgerichtshof ein Gesetz anzuwenden hat, die Partei klaglos gestellt, so ist 

ein bereits eingeleitetes Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes 

dennoch fortzusetzen. 

 

(3) Der Verfassungsgerichtshof darf ein Gesetz nur insoweit als verfassungswidrig auf-

heben, als seine Aufhebung ausdrücklich beantragt wurde oder als der Verfassungs-

gerichtshof das Gesetz in der bei ihm anhängigen Rechtssache anzuwenden hätte. 

Gelangt der Verfassungsgerichtshof jedoch zu der Auffassung, dass das ganze Gesetz 

von einem nach der Kompetenzverteilung nicht berufenen Gesetzgebungsorgan er-

lassen oder in verfassungswidriger Weise kundgemacht wurde, so hat er das ganze 

Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben. Dies gilt nicht, wenn die Aufhebung des 

ganzen Gesetzes offensichtlich den rechtlichen Interessen der Partei zuwiderläuft, die 

einen Antrag gemäß dem letzten Satz des Abs. 1 gestellt hat oder deren Rechtssache 

Anlass für die Einleitung eines amtswegigen Gesetzesprüfungsverfahrens gegeben hat. 
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(4) Ist das Gesetz im Zeitpunkt der Fällung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichts-

hofes bereits außer Kraft getreten und wurde das Verfahren von Amts wegen eingeleitet 

oder der Antrag von einem Gericht, von einem unabhängigen Verwaltungssenat, vom 

Bundesvergabeamt oder von einer Person gestellt, die unmittelbar durch die Verfas-

sungswidrigkeit des Gesetzes in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, so hat der 

Verfassungsgerichtshof auszusprechen, ob das Gesetz verfassungswidrig war. Abs. 3 

gilt sinngemäß. 

 

(5) Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, mit dem ein Gesetz als verfassungs-

widrig aufgehoben wird, verpflichtet den Bundeskanzler oder den zuständigen Landes-

hauptmann zur unverzüglichen Kundmachung der Aufhebung. Dies gilt sinngemäß für 

den Fall eines Ausspruches gemäß Abs. 4. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des Tages der 

Kundmachung in Kraft, wenn nicht der Verfassungsgerichtshof für das Außerkrafttreten 

eine Frist bestimmt. Diese Frist darf 18 Monate nicht überschreiten. 

 

(6) Wird durch ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ein Gesetz als verfassungs-

widrig aufgehoben, so treten mit dem Tag des Inkrafttretens der Aufhebung, falls das 

Erkenntnis nicht anderes ausspricht, die gesetzlichen Bestimmungen wieder in Kraft, die 

durch das vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig erkannte Gesetz aufge-

hoben worden waren. In der Kundmachung über die Aufhebung des Gesetzes ist auch zu 

verlautbaren, ob und welche gesetzlichen Bestimmungen wieder in Kraft treten. 

 

(7) Ist ein Gesetz wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben worden oder hat der Ver-

fassungsgerichtshof gemäß Abs. 4 ausgesprochen, dass ein Gesetz verfassungswidrig 

war, so sind alle Gerichte und Verwaltungsbehörden an den Spruch des Verfassungsge-

richtshofes gebunden. Auf die vor der Aufhebung verwirklichten Tatbestände mit Aus-

nahme des Anlassfalles ist jedoch das Gesetz weiterhin anzuwenden, sofern der Ver-

fassungsgerichtshof nicht in seinem aufhebenden Erkenntnis anderes ausspricht. Hat 

der Verfassungsgerichtshof in seinem aufhebenden Erkenntnis eine Frist gemäß Abs. 5 

gesetzt, so ist das Gesetz auf alle bis zum Ablauf dieser Frist verwirklichten Tatbestände 

mit Ausnahme des Anlassfalles anzuwenden. 

 

Artikel 140a. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über die Rechtswidrigkeit von 

Staatsverträgen. Dabei ist auf die mit Genehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 

abgeschlossenen Staatsverträge und die gesetzändernden oder gesetzesergänzenden 

Staatsverträge gemäß Art. 16 Abs. 1 der Art. 140, auf alle anderen Staatsverträge der 

Art. 139 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Staatsverträge, deren Gesetz- oder Ver-
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fassungswidrigkeit der Verfassungsgerichtshof feststellt, mit Ablauf des Tages der Kund-

machung des Erkenntnisses von den zu ihrer Vollziehung berufenen Organen nicht an-

zuwenden sind, wenn der Verfassungsgerichtshof nicht eine Frist bestimmt, innerhalb 

welcher ein solcher Staatsvertrag weiter anzuwenden ist. Diese Frist darf bei den in 

Art. 50 bezeichneten Staatsverträgen und bei den Staatsverträgen gemäß Art. 16 

Abs. 1, die gesetzändernd oder gesetzesergänzend sind, zwei Jahre, bei allen anderen 

Staatsverträgen ein Jahr nicht überschreiten. 

 

(2) Stellt der Verfassungsgerichtshof die Gesetz- oder Verfassungswidrigkeit eines 

Staatsvertrages fest, so tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Erkenntnisses 

eine diesen Staatsvertrag betreffende Anordnung des Bundespräsidenten nach Art. 65 

Abs. 1 zweiter Satz oder ein Beschluss des Nationalrates nach Art. 50 Abs. 2 außer 

Kraft. 

 

Artikel 141. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt 

 

a) über die Anfechtung der Wahl des Bundespräsidenten, von Wahlen zu den allge-

meinen Vertretungskörpern, zum Europäischen Parlament und zu den satzungs-

gebenden Organen (Vertretungskörpern) der gesetzlichen beruflichen Vertretungen; 

b) über Anfechtungen von Wahlen in die Landesregierung und in die mit der Voll-

ziehung betrauten Organe einer Gemeinde; 

c) auf Antrag eines allgemeinen Vertretungskörpers auf Mandatsverlust eines seiner 

Mitglieder; auf Antrag von wenigstens elf Abgeordneten des Europäischen Parla-

mentes aus der Republik Österreich auf Mandatsverlust eines Abgeordneten des 

Europäischen Parlamentes aus der Republik Österreich; 

d) auf Antrag eines satzungsgebenden Organes (Vertretungskörpers) einer gesetz-

lichen beruflichen Vertretung auf Mandatsverlust eines der Mitglieder eines solchen 

Organes; 

e) soweit in den die Wahlen regelnden Bundes- oder Landesgesetzen die Erklärung 

des Mandatsverlustes durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde vorgesehen ist, 

über die Anfechtung solcher Bescheide, durch die der Verlust des Mandates in 

einem allgemeinen Vertretungskörper, in einem mit der Vollziehung betrauten Organ 

einer Gemeinde oder in einem satzungsgebenden Organ (Vertretungskörper) einer 

gesetzlichen beruflichen Vertretung ausgesprochen wurde, nach Erschöpfung des 

Instanzenzuges. 
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Die Anfechtung (der Antrag) kann auf die behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlver-

fahrens beziehungsweise auf einen gesetzlich vorgesehenen Grund für den Verlust der 

Mitgliedschaft in einem allgemeinen Vertretungskörper, im Europäischen Parlament, in 

einem mit der Vollziehung betrauten Organ einer Gemeinde oder in einem satzungs-

gebenden Organ (Vertretungskörper) einer gesetzlichen beruflichen Vertretung gegrün-

det werden. Der Verfassungsgerichtshof hat einer Wahlanfechtung stattzugeben, wenn 

die behauptete Rechtswidrigkeit eines Wahlverfahrens erwiesen wurde und auf das 

Wahlergebnis von Einfluss war. In dem Verfahren vor den Verwaltungsbehörden hat 

auch der allgemeine Vertretungskörper und die gesetzliche berufliche Vertretung Par-

teistellung. 

 

(2) Wird einer Anfechtung gemäß Abs. 1 lit. a stattgegeben und dadurch die teilweise 

oder gänzliche Wiederholung der Wahl zu einem allgemeinen Vertretungskörper, zum 

Europäischen Parlament oder zu einem satzungsgebenden Organ der gesetzlichen 

beruflichen Vertretungen erforderlich, so verlieren die betroffenen Mitglieder dieses 

Vertretungskörpers ihr Mandat im Zeitpunkt der Übernahme desselben durch jene Mit-

glieder, die bei der innerhalb von 100 Tagen nach der Zustellung des Erkenntnisses des 

Verfassungsgerichtshofes durchzuführenden Wiederholungswahl gewählt wurden. 

 

(3) Unter welchen Voraussetzungen der Verfassungsgerichtshof über Anfechtungen des 

Ergebnisses von Volksbegehren, Volksbefragungen oder Volksabstimmungen zu ent-

scheiden hat, wird durch Bundesgesetz geregelt. Bundesgesetzlich kann auch angeord-

net werden, wie lang im Hinblick auf eine solche Anfechtungsmöglichkeit mit der Kund-

machung des Bundesgesetzes, über das eine Volksabstimmung erfolgte, zugewartet 

werden muss. 

 

Artikel 142. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über die Anklage, mit der die ver-

fassungsmäßige Verantwortlichkeit der obersten Bundes- und Landesorgane für die 

durch ihre Amtstätigkeit erfolgten schuldhaften Rechtsverletzungen geltend gemacht 

wird. 

 

(2) Die Anklage kann erhoben werden: 

 

a) gegen den Bundespräsidenten wegen Verletzung der Bundesverfassung: durch 

Beschluss der Bundesversammlung; 
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b) gegen die Mitglieder der Bundesregierung und die ihnen hinsichtlich der Verant-

wortlichkeit gleichgestellten Organe3 wegen Gesetzesverletzung: durch Beschluss 

des Nationalrates; 

c) gegen einen österreichischen Vertreter im Rat wegen Gesetzesverletzung in Ange-

legenheiten, in denen die Gesetzgebung Bundessache wäre: durch Beschluss des 

Nationalrates, wegen Gesetzesverletzung in Angelegenheiten, in denen die Gesetz-

gebung Landessache wäre: durch gleichlautende Beschlüsse aller Landtage; 

d) gegen die Mitglieder einer Landesregierung und die ihnen hinsichtlich der Verant-

wortlichkeit durch dieses Gesetz oder durch die Landesverfassung gleichgestellten 

Organe wegen Gesetzesverletzung: durch Beschluss des zuständigen Landtages; 

e) gegen einen Landeshauptmann, dessen Stellvertreter (Art. 105 Abs. 1) oder ein Mit-

glied der Landesregierung (Art. 103 Abs. 2 und 3) wegen Gesetzesverletzung sowie 

wegen Nichtbefolgung der Verordnungen oder sonstigen Anordnungen (Weisungen) 

des Bundes in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung, wenn es sich um 

ein Mitglied der Landesregierung handelt, auch der Weisungen des Landes-

hauptmannes in diesen Angelegenheiten: durch Beschluss der Bundesregierung;4 

f) gegen Organe der Bundeshauptstadt Wien, soweit sie Aufgaben aus dem Bereich 

der Bundesvollziehung im eigenen Wirkungsbereich besorgen, wegen Gesetzes-

verletzung: durch Beschluss der Bundesregierung; 

g) gegen einen Landeshauptmann wegen Nichtbefolgung einer Weisung gemäß Art. 14 

Abs. 8: durch Beschluss der Bundesregierung; 

h) gegen einen Präsidenten oder Amtsführenden Präsidenten des Landesschulrates 

wegen Gesetzesverletzung sowie wegen Nichtbefolgung der Verordnungen oder 

sonstigen Anordnungen (Weisungen) des Bundes: durch Beschluss der Bundes-

regierung; 

i) gegen die Mitglieder einer Landesregierung wegen Gesetzesverletzung sowie wegen 

Behinderung der Befugnisse gemäß Art. 11 Abs. 9, soweit sie Angelegenheiten des 

Art. 11 Abs. 1 Z 85 betreffen: durch Beschluss des Nationalrates oder der 

Bundesregierung. 

 

(3) Wird von der Bundesregierung gemäß Abs. 2 lit. e die Anklage nur gegen einen 

Landeshauptmann oder dessen Stellvertreter erhoben, und erweist es sich, dass einem 
                     
3 Staatssekretäre und leitender Beamter im Vertretungsfall der zeitweiligen Verhinderung 
eines Bundesministers (Art. 73 B-VG); Präsident des Rechnungshofes (Art. 123 B-VG) und 
rangältester Beamter des Rechnungshofes im Vertretungsfall (Art. 124 B-VG). 
4 Gemäß Art. 112 B-VG findet diese Bestimmung auch auf die Führung des vom Bund der 
Bundeshauptstadt Wien übertragenen Wirkungsbereiches Anwendung. 
5 Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Tierschutz. 
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nach Art. 103 Abs. 2 mit Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung befassten 

anderen Mitglied der Landesregierung ein Verschulden im Sinne des Abs. 2 lit. e zur 

Last fällt, so kann die Bundesregierung jederzeit bis zur Fällung des Erkenntnisses ihre 

Anklage auch auf dieses Mitglied der Landesregierung ausdehnen. 

 

(4) Das verurteilende Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes hat auf Verlust des 

Amtes, unter besonders erschwerenden Umständen auch auf zeitlichen Verlust der 

politischen Rechte, zu lauten; bei geringfügigen Rechtsverletzungen in den in Abs. 2 

unter c, e, g und h erwähnten Fällen kann sich der Verfassungsgerichtshof auf die Fest-

stellung beschränken, dass eine Rechtsverletzung vorliegt. Der Verlust des Amtes des 

Präsidenten des Landesschulrates hat auch den Verlust jenes Amtes zur Folge, mit 

dem das Amt des Präsidenten gemäß Art. 81a Abs. 3 lit. b verbunden ist. 

 

(5) Der Bundespräsident kann von dem ihm nach Art. 65 Abs. 2 lit. c zustehenden Recht 

nur auf Antrag des Vertretungskörpers oder der Vertretungskörper, von dem oder von 

denen die Anklage beschlossen worden ist, wenn aber die Bundesregierung die Anklage 

beschlossen hat, nur auf deren Antrag Gebrauch machen, und zwar in allen Fällen nur 

mit Zustimmung des Angeklagten. 

 

Artikel 143. Die Anklage gegen die in Art. 142 Genannten kann auch wegen strafge-

richtlich zu verfolgender Handlungen erhoben werden, die mit der Amtstätigkeit des An-

zuklagenden in Verbindung stehen. In diesem Falle wird der Verfassungsgerichtshof 

allein zuständig; die bei den ordentlichen Strafgerichten etwa bereits anhängige Unter-

suchung geht auf ihn über. Der Verfassungsgerichtshof kann in solchen Fällen neben 

dem Art. 142 Abs. 4 auch die strafgesetzlichen Bestimmungen anwenden. 

 

Artikel 144. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen Bescheide 

der Verwaltungsbehörden einschließlich der unabhängigen Verwaltungssenate, soweit 

der Beschwerdeführer durch den Bescheid in einem verfassungsgesetzlich gewähr-

leisteten Recht oder wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung, einer gesetz-

widrigen Kundmachung über die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), 

eines verfassungswidrigen Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen 

Rechten verletzt zu sein behauptet. Die Beschwerde kann erst nach Erschöpfung des 

Instanzenzuges erhoben werden. 

 

(2) Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde bis zur Ver-

handlung durch Beschluss ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 



- 13 - 

hat oder von der Entscheidung die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht zu 

erwarten ist. Die Ablehnung der Behandlung ist unzulässig, wenn es sich um einen Fall 

handelt, der nach Art. 1336 von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes aus-

geschlossen ist. 

 

(3) Findet der Verfassungsgerichtshof, dass durch den angefochtenen Bescheid der 

Verwaltungsbehörde ein Recht im Sinne des Abs. 1 nicht verletzt wurde, und handelt es 

sich nicht um einen Fall, der nach Art. 133 von der Zuständigkeit des Verwaltungs-

gerichtshofes ausgeschlossen ist, so hat der Verfassungsgerichtshof auf Antrag des 

Beschwerdeführers die Beschwerde zur Entscheidung darüber, ob der Beschwerde-

führer durch den Bescheid in einem sonstigen Recht verletzt wurde, dem Verwaltungs-

gerichtshof abzutreten. Dies gilt sinngemäß bei Beschlüssen nach Abs. 2. 

 

Artikel 144a. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Beschwerden gegen 

Entscheidungen des Asylgerichtshofes, soweit der Beschwerdeführer durch die 

Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen 

Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung, einer gesetzwidrigen Kundmachung über 

die Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), eines verfassungswidrigen 

Gesetzes oder eines rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen Rechten verletzt zu sein 

behauptet. 

 

(2) Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde bis zur 

Verhandlung durch Beschluss ablehnen, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf 

Erfolg hat oder von der Entscheidung die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage 

nicht zu erwarten ist. 

 

Artikel 145. Der Verfassungsgerichtshof erkennt über Verletzungen des Völkerrechtes 

nach den Bestimmungen eines besonderen Bundesgesetzes.7 

 

Artikel 146. (1) Die Exekution der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes nach 

Art. 126a, Art. 127c Z 1 und Art. 137 wird von den ordentlichen Gerichten durchgeführt. 

 

                     
6 Angelegenheiten, die zur Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes gehören, Ange-
legenheiten des Patentwesens und Angelegenheiten über die in oberster Instanz eine so 
genannte Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag entscheidet und die Anrufung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht ausdrücklich für zulässig erklärt ist. 
7 Ein solches Gesetz ist bisher nicht erlassen worden. 
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(2) Die Exekution der übrigen Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes liegt dem 

Bundespräsidenten ob. Sie ist nach dessen Weisungen durch die nach seinem Er-

messen hiezu beauftragten Organe des Bundes oder der Länder einschließlich des 

Bundesheeres durchzuführen. Der Antrag auf Exekution solcher Erkenntnisse ist vom 

Verfassungsgerichtshof beim Bundespräsidenten zu stellen. Die erwähnten Weisungen 

des Bundespräsidenten bedürfen, wenn es sich um Exekutionen gegen den Bund oder 

gegen Bundesorgane handelt, keiner Gegenzeichnung nach Art. 67. 

 

Artikel 147. (1) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus einem Präsidenten, einem 

Vizepräsidenten, zwölf weiteren Mitgliedern und sechs Ersatzmitgliedern. 

 

(2) Den Präsidenten, den Vizepräsidenten, sechs weitere Mitglieder und drei Ersatz-

mitglieder ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung; diese Mit-

glieder und Ersatzmitglieder sind aus dem Kreis der Richter, Verwaltungsbeamten und 

Professoren eines rechtswissenschaftlichen Faches an einer Universität zu entnehmen. 

Die übrigen sechs Mitglieder und drei Ersatzmitglieder ernennt der Bundespräsident auf 

Grund von Vorschlägen, die für drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder der Nationalrat 

und für drei Mitglieder und ein Ersatzmitglied der Bundesrat erstatten. Drei Mitglieder 

und zwei Ersatzmitglieder müssen ihren ständigen Wohnsitz außerhalb der Bundes-

hauptstadt Wien haben. Verwaltungsbeamte des Dienststandes, die zu Mitgliedern oder 

Ersatzmitgliedern ernannt werden, sind unter Entfall ihrer Bezüge außer Dienst zu 

stellen. Dies gilt nicht für zum Ersatzmitglied ernannte Verwaltungsbeamte, die von allen 

weisungsgebundenen Tätigkeiten befreit worden sind, für die Dauer dieser Befreiung. 

 

(3) Der Präsident, der Vizepräsident sowie die übrigen Mitglieder und die Ersatzmitglie-

der müssen das Studium der Rechtswissenschaften oder die rechts- und staatswissen-

schaftlichen Studien abgeschlossen und bereits durch mindestens zehn Jahre eine Be-

rufsstellung bekleidet haben, für die der Abschluss dieser Studien vorgeschrieben ist. 

 

(4) Dem Verfassungsgerichtshof können Mitglieder der Bundesregierung, einer 

Landesregierung, eines allgemeinen Vertretungskörpers oder des Europäischen 

Parlaments nicht angehören; für Mitglieder eines allgemeinen Vertretungskörpers oder 

des Europäischen Parlaments, die auf eine bestimme Gesetzgebungs- oder 

Funktionsperiode gewählt wurden, dauert die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem 

Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode fort. 

Endlich können dem Verfassungsgerichtshof Personen nicht angehören, die Angestellte 

oder sonstige Funktionäre einer politischen Partei sind. 
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(5) Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes kann nicht 

ernannt werden, wer eine der im Abs. 4 bezeichneten Funktionen in den letzten fünf 

Jahren ausgeübt hat. 

 

(6) Auf die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichtshofes finden 

Art. 87 Abs. 1 und 2 und Art. 88 Abs. 2 Anwendung; die näheren Bestimmungen werden 

in dem gemäß Art. 148 ergehenden Bundesgesetz geregelt. Als Altersgrenze, nach 

deren Erreichung ihr Amt endet, wird der 31. Dezember des Jahres bestimmt, in dem 

der Richter das siebzigste Lebensjahr vollendet hat. 

 

(7) Wenn ein Mitglied oder Ersatzmitglied drei aufeinanderfolgenden Einladungen zu 

einer Verhandlung des Verfassungsgerichtshofes ohne genügende Entschuldigung 

keine Folge geleistet hat, so hat dies nach seiner Anhörung der Verfassungsgerichtshof 

festzustellen. Diese Feststellung hat den Verlust der Mitgliedschaft oder der Eigenschaft 

als Ersatzmitglied zur Folge. 

 

Artikel 148. Die näheren Bestimmungen über die Organisation und das Verfahren des 

Verfassungsgerichtshofes werden durch ein besonderes Bundesgesetz8 und auf Grund 

dieses durch eine vom Verfassungsgerichtshof zu beschließende Geschäftsordnung9 

geregelt. 

 

Achtes Hauptstück 

Volksanwaltschaft 

 

... 

 

Artikel 148e. Auf Antrag der Volksanwaltschaft erkennt der Verfassungsgerichtshof 

über Gesetzwidrigkeit von Verordnungen einer Bundesbehörde. 

 

Artikel 148f. Entstehen zwischen der Volksanwaltschaft und der Bundesregierung oder 

einem Bundesminister Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der gesetzlichen 

Bestimmungen, die die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft regeln, so entscheidet auf 

                     
8 Verfassungsgerichtshofgesetz 1953. 
9 Geschäftsordnung des Verfassungsgerichtshofes 1946, BGBl. 202/1946. 
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Antrag der Bundesregierung oder der Volksanwaltschaft der Verfassungsgerichtshof in 

nichtöffentlicher Verhandlung. 

 

... 

 

Artikel 148i. (1) Durch Landesverfassungsgesetz können die Länder die Volksanwalt-

schaft auch für den Bereich der Verwaltung des betreffenden Landes für zuständig er-

klären. In diesem Falle sind die Art. 148e und 148f sinngemäß anzuwenden. 
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(2) Schaffen die Länder für den Bereich der Landesverwaltung Einrichtungen mit gleich-

artigen Aufgaben wie die Volksanwaltschaft, so kann durch Landesverfassungsgesetz 

eine den Art. 148e und 148f entsprechende Regelung getroffen werden. 

 

... 

 

Artikel 151.  

 

... 

 

(39) ... Art. 138 Abs. 1, Art. 140 Abs. 1 erster Satz und Art. 144a in der Fassung des 

Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. Für den 

Übergang zur neuen Rechtslage gilt: 

 

1. Mit 1. Juli 2008 wird der bisherige unabhängige Bundesasylsenat zum Aslygerichts-

hof. 

 

... 

 

4. Am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren sind vom 

Asylgerichtshof weiterzuführen. Beim Verwaltungsgerichtshof oder beim Verfassungsge-

richtshof anhängige Verfahren über Beschwerden gegen Bescheide des unabhängigen 

Bundesasylsenates sind von diesen mit der Maßgabe weiterzuführen, dass als belangte 

Behörde der Asylgerichtshof gilt. 

 

... 


